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Bekanntmachungen.
Nach einem neuerdings ergangenen Reſcripte des Königlichen Finanz-Miniſterii ſoll die vom 1. d. M. ab ein

geführte Einkommenſteuer nicht von den Ortseinnehmern, ſondern von der Königlichen Kreiskaſſe erhoben werden. Jndem
ich dies zur Kenntniß bringe, ordne ich hierdurch Folgendes an

Für den Monat Juli e. wird die Einkommenſteuer, wie ich früher beſtimmt hatte, noch von den Ortserhebern
eingenommen, welche für ihre Bemühung 2 Proeente erhalten, und dieſe von der abzuliefernden Summe zurückbehalten
können. Vom Monat Auguſt d. J. dagegen ab haben die Einkommenſteuer -Pflichtigen die auf ſie fallende Einkommen-
ſteuer direet an die Königliche Kreiskaſſe hierſelbſt zu entrichten. Die Einzahlung muß jedes Mal in den erſten 8 Tagen
des Monats erfolgen.

Merſeburg, den 15. Juli 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.
rn Folge höhern Orts ergangener Veranlaſſung mache ich auf die Verordnung der Königlichen Regierung vom

12. April 1838 (Amtsblatt de 1838 Seite 95.) hierdurch aufmerkſam und bringe diejenigen Beſtimmungen, welche ſich
vorzugsweiſe auf den öffentlichen Verkehr und die Arbeiten an Sonn und Feſttagen beziehen, in Folgendem wiederholt
zur Kenntniß

Am Vorabend der nachgenannten kirchlichen Feſt und Feiertage:
„Weihnachten, Oſtern Pfingſten, Charfreitag, allgemeiner Buß- und Bettag, Jahrestag, dem Andenken der
Verſtorbenen gewidmet,“ und W

an den Tagen ſelbſt der nachbezeichneten, ernſter Feier gewidmeten Zeit:
„an den erſten Weihnachts, Oſter- und Pfingſttagen, am Charfreitage, am allgemeinen Buß und Bettage,
am Jahrestage, dem Andenken der Verſtorbenen gewidmet, am Aſchermittewochen und in der ganzen Charwoche,“

ſollen keine Bälle und ähnliche Luſtbarkeiten ſtattfinden. 3
8- 3.

An keinem Sonn oder kirchlichen Feſt- und Feiertage dürfen Morgen Muſiken und Concerte an öffentlichen
Orten länger ſtattfinden, wie bis zu der Zeit vor h erſten Haupt-Gottesdienſtes, welche die Ortspolizei- Gerichts
behörde, nach der Localität und den ſonſtigen beſondern Verhältniſſen zu bemeſſen und öffentlich bekannt zu machen hat.

Auch dürfen Concerte 2e. an öffentlichen Orten an jenen Tagen des Nachmittags ſtets nur erſt dann beginnen,
wenn der letzte Gottesdienſt in allen Kirchen des Orts begnrigt iſt.

An allen dieſen Tagen müſſen während des Gottesdienſtes alle geſellſchaftliche Zuſammenkünfte und Ver
h an öffentlichen Orten, wie ger äuſchvolle Beluſtigungen in Privatwohnungen und in Privatgärten, gänzlich
unterbleiben.
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eg. 5.
Die Behörden dürfen, in der Regel, für die Sonnabende überhaupt keine Verlängerung der Tanzmuſik und

Beluſtigung an öffentlichen Orten über die Polizeiſtunde (10 Uhr) hinaus ertheilen. nat
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Ein jeder Hausvater hat die Kinder, welche von der Uebung des öffentlichen Gottesdienſtes Vortheil zu ziehen
vermögen, und die ſonſt zu ſeinem Hausweſen gehörigen Perſonen, zum fleißigen Beſuch des öffentlichen Gottesdienſtes
anzuhalten und ſie dazu auf ſchickliche und zweckmäßige Art zu ermuntern. Jnsbeſondere müſſen Herrſchaften dem Geſinde
die nöthige Zeit zur Abwartung des öffentlichen Sottesprerte laſſen und daſſelbe dazu fleißig anhalten.

An den geſammten Sonn-, Feſt und Feiertagen ſollen amtliche Geſchäfte und gerichtliche Verhandlungen von
den Beamten und Obrigkeiten in- und außerhalb der Amts und Gerichtsſtellen nicht vorgenommen werden.

Nur in dringenden Nothfällen ſind einzelne Ausnahmen hiervon geſtattet.

e et grienſes mee ſollen an allen obigen Tagen (J. 3.) nicht eher als nach Beendigung des letzten
Nachmittags Gottesdienſtes und Treibjagden an dieſen Tagen gar nicht gehalten werden.
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Während der Stunden des einen oder des andern öffentlichen Gottesdienſtes in einem Orte, iſt in allen Kir-
chengemeinden deſſelben, mit Ausnahme der Eröffnung der Apotheken und der Stuben der Wundärzte, durchaus kein
Gewerbe Verkehr geſtattet. Alle andern Läden bleiben während dieſer Stunden geſchloſſen.

dürfen außer dieſen Stunden an allen Sonntagen und an allen kirchlichen
en Arbeiten ausgeführt werden, und muß der Buden- und Marktverkehr unterbleiben.

Feſt und Feiertagen durchaus keine
Hiervon iſt jedoch der

Verkehr auf den in den Sonntags Frühſtunden für einige Orte geſtatteten Morgen Victualien Märkten, mit Einſchluß
des Fleiſchverkaufs an dazu beſtimmten Orten, ſo wie auf den Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten, außer den Stunden
des obigen öffentlichen Gottesdienſtes, ausgenommen. Ebenſo ſoll geſtattet ſein, daß jeder Gewerbtreibende,
der in ſeinem Laden ein Geſchäft treibt, welches kein Geräuſch verurſacht, auch an dieſen Tagen, jedoch nur außer
den Stunden des Gottesdienſtes, den Laden öffnen kann, und es ſteht Jedermann frei, in dergleichen Läden ein
zutreten, um ſeine Bedürfniſſe einzukaufen. Verurſacht daſſelbe aber ein ſtörendes Geräuſch, ſo iſt es auch außer den
Stunden des Gottesdienſtes an dieſen Tagen unterſagt.

Ferner iſt es unterſagt, an dieſen Tagen Waaren vor den Ladenthüren oder in Schaukaſten und Fenſtern auszu-
hängen oder auszuſtellen. Auch darf die Ablohnung der Handwerker, Geſellen, Fabrikarbeiter, Tagelöhner, Dreſcher,
Dienſtleute u. ſ. w. während des obigen öffentlichen Gottesdienſtes nicht erfolgen.

10.
An den obigen kirchlichen Tagen 3.) ſind Feld-, Wieſen und Gartenarbeiten nur dann geſtattet, wenn die

Ausſetzung derſelben, wegen der Witterung, Gefahr drohend erſcheint.
Dieſe Vorſchriften haben nach

ihre vollkommene Gültigkeit.
nißſtrafe geahndet.

Merſeburg, den 21. Juli 1851.

g. 340. Nr. 8. des neuem Strafgeſetzbuchs vom 14. April d. J.
Uebertretungen derſelben werden mit I 10 Thlr. Geld oder verhältnißmäßiger Gefäng-

auch jetzt noch

Der Königl. Landrath Weidlich.
ne

len

Jn der Vorausſetzung, daß ſämmtliche Herren Jmpfärzte des Kreiſes ſich auch ferner der öffentlichen Jmpfungen
in den von ihnen übernommenen Bezirken unterziehen werden, habe ich die Ortsvorſteher angewieſen, die für das laufende
Jahr aufgeſtellten Jmpfliſten, inſofern dies nicht ſchon geſchehen ſein ſollte, ohne allen Verzug den betreffenden Herren
Aerzten zuzuſtellen.

Jch mache dies den letzteren mit dem Anheimſtellen bekannt, ſich mit den Ortsbehörden wegen Abhaltung des
diesjährigen Jmpfgeſchäfts der Kürze halber event. unmittelbar in Verbindung zu ſetzen.

Merſeburg, den 20. Juli 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.

(Eingeſandt.)
Wenn es lobend anzuerkennen iſt, daß die Hochverehrl.

Direction der Thüringer Eiſenbahn-Geſellſchaft, gleich andern
Directionen, dem Publikum eine Erleichterung dadurch ge
währt, daß ſie Extrazüge für nur halbe Preiſe von Zeit zu
Zeit. gehen läßt, auch in jeder andern Beziehung für die
Reiſenden auf ihrer Bahn beſorgt iſt: ſo bleibt doch noch
zu wünſchen übrig, daß dieſe Extrafahrten nicht nur, ſondern
auch jede Veränderungen in der Fahrzeit, in den Preiſen e.
beſſer, wie es ſeither geſchehen, dem Geſammt Publikum
bekannt werden. Und wie iſt dies am beſten zu bewirken,
als durch die Localblätter, welche in denjenigen Städten
erſcheinen, die an der Bahn liegen, denn durch dieſe werden
nicht nur die Stadt-, ſondern auch die Landbewohner ſehr
ſpeziell in Kenntniß davon geſetzt. Die dadurch entſtehenden
unbedeutenden Koſten können bei einem ſo großen Unter
nehmen wohl nicht in Betracht kommen, da ſolche dann durch
die größere Theilnahme an den Extrafahrten wieder Erſatz
finden dürften. Einſender dieſes, ſelbſt als Actionair nicht
unbedeutend bei der Thüringer Bahn betheiligt, lebt in Ver
hältniſſen, oft die Bahn zu ſeinen Reiſen benutzen zu müſſen,
aber nur ſehr ſelten erhält er leider von den Beſchlüſſen für
dieſelbe zur rechten Zeit Nachricht, weil er, gleich vielen
Andern hier und auf dem Lande, keine Gelegenheit hat noch
ſucht, größere Zeitungen zu leſen, in welchen ſich in der
Regel nur dergleichen Bekanntmachungen befinden. Viele
in den Städten ſowohl als auf dem Lande, von denen der-
gleichen Klagen laut geworden ſind, würden ſich gewiß

euen, wenn dieſe wohlgemeinten Zeilen einige Berückſich
tegunge der Hochverehrl. Direction der Thür. Bahn fänden.

erſeburg, am 21. Juli 1851.

Wie wir bereits in Nr. 36. d. Bl. meldeten, wird uns
der 28. d. Mts. alſo der nächſte Montag, eine Sonnen
finſterniß bringen, wie ſie der Größe nach ſeit langer Zeit
nicht dageweſen und auch vor 1870 nicht wiederkehren wird.
Für einen Streifen von faſt 3 Grad d. h. 45 geogr. Meilen
Breite wird die Finſterniß eine totale ſein. Jn Deutſchland
umfaßt dieſer Streifen nur wenige Städte in Oſt und Weſt
preußen: Königsberg, Danzig, Elbing und zieht ſich dann
durch Polen und Rußland. Halle und Leipzig (und wahr
ſcheinlich auch Merſeburg) werden eine Finſterniß von 11
Zoll ſehen. Anfang derſelben iſt in Halle Nachmittag 3 Uhr
2 Minuten, Mitte 4 Uhr 5 Minuten, Ende 5 Uhr 8 Minu-
ten und wollen wir nur hoffen, daß ein klarer Himmel uns
die Finſterniß recht deutlich ſehen laſſe.

Jn Altranſtädt ſtarb am 9. Juli ein kräftiger Ar
beitsmann unter unſaglichen Schmerzen, nachdem ihn neun
Tage vorher eine Fliege dicht am Auge geſtochen hatte. So
gleich nach dem Stiche wurde die Wunde ſo bösartig, daß
der aus Markranſtädt herbeigerufene Arzt noch ein Paar
Collegen zuzog. Aber alle drei Aerzte wußten keinen Rath.
Das Auge ſchwoll und dann der ganze Leib; der Brand,
der Milzbrand, den die Fliege von irgend einem Stücke
Vieh auf den armen Manne übertragen hatte, zeigte ſich
ſehr bald auf eine traurige Weiſe. Der Mann hinterläßt
ein Weib und ſechs Kinder. Die braven Altranſtädter nah
men ſich der Kinder ſofort an, ja, wärens ihrer zwölf ge
weſen, es wäre keines ohne Vater und Mutter geblieben.
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Ein merkwürdiger Vorfall ereignete ſich geſtern auf der
Oberförſterei Rehhof bei Marienwerder. Der dortige Ober-
förſter S. entfernte ſich auf einige Minuten aus ſeinem Ge
ſchäftszimmer wo er einen 25 Thalerſchein auf dem Tiſche
hätte liegen laſſen. Zurückgekommen, vermißt er jene Geld-
ſumme, und der Verdacht fällt auf ein Dienſtmädchen, das
durch die Stube gegangen war. Dieſe aber betheuert ihre
Unſchuld. Jnzwiſchen bemerkt der Hausherr, daß auch eine
Roſe vom Tiſche verſchwunden iſt, die unfern daran gelegen,
und gewahrt noch ein drittes Weſen, welches ins Zimmer
gedrungen war, einen zahmen Rehbock. Das Thier wird
geſchlachtet und man findet in ſeinem Magen Roſe und
Kaſſenſchein.

Kürzlich ſchoß in Kaſſel ein junger Mann in ſeiner
Wohnung ein Piſtol los. Der junge Mann ward ergriffen
und vor ein Kriegsgericht geſtellt. Hier ſollte er ſich ver
theidigen, warum er in der Nähe des Premierminiſters Herrn
Haſſenpflug geſchoſſen, jetzt, wo im Belagerungszuſtande alles
Schießen verboten ſei. J, ſagte der Knaller, ich wollte blos
Herrn Haſſenpflug was vorſchießen, weil Herr Rothſchild
keine Luſt mehr dazu hat.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Getrauet: der Zimmermeiſter Kaehne zu Genthin mit Jgfr.

H. R. Heyne von hier.
Stadt. Geboren: dem Büchſenmacher Hartung eine Tochter dem

Bürger und Lohgerbermſtr. Wiegand ein Sohn dem Steindrucker Gröbel
ein Sohn dem Stimmnagelmacher Hahn ein Sohn dem Handarbeiter Hauck
eine Tochter. Getrauet: der Kreisrichter beim Königl. Kreisgericht zu
Querfurt und Gerichts-Commiſſarius in Mücheln, Manitius mit Jgfr. Friederike
Alwine Scharre, geb. aus Halle der Hutmachermſtr. Ninkleben mit Jgfr.
Joh. Sophie Billert, geb. aus Mücheln der Handarbeiter Krämer mit Jgfr-
Joh. Karoline Förſter. Geſtorben: die älteſte Tochter des Bürgers und
Schloſſermſtr. Sippel, im 28. J., am Nervenfieber.

Neumarkt. Geboren: dem Königl. Ziegeleibeſitzer und hieſigem
Einwohner Schmidt eine Tochter.

Nächſten Donnerſtag, früh 10 Uhr, Beichte und Abendmahl.

Altenburg. Faceat. 6m 2

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur öffent

lichen Kenntniß gebracht, daß der Sergeant Karl Julius
Jahn vom 32. Jnfanterie-Regimente als PolizeiSergeant
von uns angeſtellt worden iſt.

Merſeburg, den 18. Juli 1851.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Schon ſeit Anfang d. M. zieht in hieſiger Gegend,

beſonders in den Dörfern, ein unbekannter Mann umher,
welcher von mittler Statur, etwa 50 Jahre alt, einen blon
den vollen Backenbart trägt, und mit einem grauen Som-
merrocke und guten ſchwarzen Beinkleidern bekleidet iſt. Der
ſelbe ſpiegelt den Leuten vor, für Mädchen einen guten
Dienſt zu haben, erbietet ſich, ſie ſogleich bei der Herrſchaft
einzuführen und nimmt denjenigen, die ihm Glauben ge
ſchenkt haben, unterwegs unter irgend einem Vorwande die
bei ſich habenden Sachen ab. Auf dieſe Weiſe iſt es ihm
gelungen einem Frauenzimmer auf dem Wege von r
nach Leipzig in Lindenau die nachſtehend verzeichneten Ge
genſtände abzuſchwindeln

1) einen blau und braun carrirten Oberrock 2) ein roth-
blumiges Kattunkleid 3) einen weißen Battiſtunter
rock; 4) einen roth und weiß geſtreiften Barchentunter
rock; 5) einen dunkeln wattirten Unterrock; 6) ein
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weiß und roth geranktes wollenes Umſchlagetuch; 7)
zwei Paar neue weiße baumwollene Strümpfe 8) ein
Paar ſchwarze Sammetſchuhe; 9) drei Kragen von
Spitzengrund, einen ſchwarzen und zwei weiße 10)
eine ſchwarze wollene Mantille mit ſchwarzen Frangen,
und mit aſchgrauen Futterkattun gefüttert; 11) zwei
Taſchentücher, ein blaues mit weißen Punkten und ein
weiß und roth geſtreiftes, in welchem letzteren ſich 12)
20 Sgr. Geld in zwei Z und 4 z Thalerſtücken, in
einen Zipfel gebunden, befanden 13) eine Taſche von
gelb und rothem Gurt, mit grünledernem Boden und
Einfaß, ſo wie mit grünledernen Henkeln und mit aſch-
uns Futterkattun gefüttert und mit gelber Seide
genäht.

Jndem ich dies zur öffentlichen Kenntniß bringe und
vor dem Ankauf der entwendeten Sachen warne, erſuche ich
insbeſondere alle Sicherheitsbehörden, nach jenem Schwindler
vigiliren und denſelben im Betretungsfalle mittelſt Trans
ports hierher abliefern zu laſſen.

Merſeburg, den 17. Juli 1851.
Der Königl. Staats-Anwalt.

Jn Vertretung
von Wulffen,

Königl. Gerichts Aſſeſſor.

Auction. Den 30. Juli d. J. ſollen, von Vor-
mittags 9 Uhr an, auf dem Rathhauſe: gute weibliche und
andere Kleidungsſtücke, Betten, neues Bettzeug, Hausrath,
Uhren, (um 11 Uhr:) 1 gegerbte Kuhhaut, 1 dergl.
Schweinshanut und 1 nicht lange gebrauchte 6 Rheinl.
F. 8 Z. lange, 2 F. 1 Z. breite und 154 Z. tiefe Back-
beute verſteigert werden.

Merſeburg, 1851.

Obſtverpachtung.
Der Anhang an Aepfeln, Birnen und Pflaumen in

den zum Rittergute Dehlitz a. S. gehörenden Gärten, ſoll
Dienstag den 29. d. M., Vormittags 10 Uhr,

in der Wohnung des Jnſpectors öffentlich meiſtbietend ver
pachtet werden. Pachtluſtige können das Obſt ſchon vorher
in Augenſchein nehmen und haben ſich deshalb an den
Gärtner Meyer zu wenden, der auch die im Termine näher
bekannt zu machenden Bedingungen mittheilen wird.

Die diesjährige Obſtnutzung in der Gemeinde Blöſien
an Aepfeln, Birnen und Pflaumen ſoll Sonntags den
27. Juli, Nachmittags 3 Uhr, in der Schenke daſelbſt un
ter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen meiſt-
bietend verpachtet werden.

Eine gut melkende Ziege, ſo wie zwei junge Ziegen
und eine gut gehaltene Heckſelbank nebſt Schneide, ſind zu
verkaufen Unteraltenburg Nr. 758.

Zwei fette Schweine ſtehen zum Verkauf auf dem
Rittergute Tragart.

Auf der Pfarre a Corbetha bei Schkopau ſteht eine
junge neumilchende Kuh zum Verkauf.

Eine große Stube nebſt zwei dazu gehörige Kammern,
eine Küche, Holz und Torfgelaß iſt zu vermiethen und
kann zu Michaeli bezogen werden bei S. Kathe, Oel-
grube Nr. 332.

Ein Logis mit Möbels iſt zu vermiethen im Gaſthof
zur grünen Linde, welches bis zum 1. Auguſt der Herr
Lieutenant Wagenſchein bewohnt, und kann von da ab ſo
gleich bezogen werden. Tiemann, Gaſtwirth.

Nagel, Auct.
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Logis-Vermiethung. Ein freundliches Logis, be
ſtehend aus mehreren Stuben und ſonſtigem Zubehör, iſt
von jetzt ab anderweit an eine ſtille Familie, am liebſten
im Ganzen, zu vermiethen und zum erſten October d. J. zu
beziehen im Hauſe Oberaltenburg Nr. 830. Ein jeder Lo
gisnehmer wolle ſich gefälligſt in Nr. 692. neben der Hof-
fiſcherei melden, wo das Nähere ertheilt wird, da es jetzt
vorgekommen iſt, daß zudringliche Subjecte, E. W., mir
die Vermiethung meiner Logis verhindert haben; ſollte den
Betreffenden hiermit das Maul noch nicht geſtopft ſein, ſo
werde ich ſie öffentlich bei ihren Namen nennen und dann
noch gerichtlich belangen. Sachſe.

e erne

e Cigarren,
gute abgelagerte Waare,

empfiehlt Guſtav Lots am Markt.
Bei Karl Schmaltz in Leipzig iſt erſchienen und

durch Louis Garcke in Merſeburg zu beziehen
Der

vollkommene Grobian.
Gegenſtück

zu

Alberti's Komplimentirbuch.
Herausgegeben

von einem Grobſack erſter Sorte.
Preis 6 Sgr.

endeten

Jemand der im Beſitze eines baaren Capitals von
mindeſtens 25,900 Mark Banco iſt, ladet ſpeculative Per-
ſonen zu einer

vortheilhaften Offerte
ein und wird ſich, wegen der geringfügigen Leiſtungen, mit
den Anfragenden leicht verſtändigen.

Man bittet portofreie Anfragen behufs der weiteren Be
förderung mit A. O. poste restante Lübeck zu bezeichnen.

Beachtenswerth!
Wie und wo man für 8 Thaler Preußiſch Courant in

Beſitz einer baaren Summe von ungefähr
Zweimalhundert Tauſend Thalern

gelangen kann, darüber ertheilt das unterzeichnete Commiſ
ſtonsBüreau unentgeldlich nähere Auskunft. Das Bü-
regu wird auf desfallſige, bis ſpäteſtens den 12. Auguſt
d. J. bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte
Antwort ertheilen, und erklärt hiemit ausdrücklich, daß, außer
dem daran zu wendenden geringen Porto von Seiten des
Anfragenden, für die vom Commiſſions- Büreau zu erthei
lende nähere Auskunft, Niemand irgend etwas zu
entrichten hat.

Lübeck im Juli 1851.
Commiſſions Bürean,

Petri- Kirchhof Nr. 308. in Lübeck.

Miſſionsfeſt.
Der Miſſionshülfsverein zu Merſeburg gedenkt am

Mittwoch den 30. Juli e. Nachmittags 2 Uhr, in der
St. Maximikirche ein Miſſionsfeſt, das dritte ſeit ſeiner
Stiftung, zu feiern und ladet die hieſigen und auswärtigen
Freunde zu dieſer Feier ergebenſt ein. Herr Paſtor Rocholl
in Gr. Ottersleben hat die Predigt, Herr Paſtor Dr. Klee
in Horburg den Feſtbericht übernommen.

Merſeburg, den 21. Juli 1851.
Das Comitée.

Donnerstag den 24. d. M.
Concert auf der Funkenburg

gegeben von

A. Kratky-Baſchik aus Prag,
Virtuoſe auf der Blasharmonika und Erfinder des Horn-

melodikons.
Anfang Abends 7 Uhr.

Alles Nähere werden die gedruckten Zettel beſagen.
Es iſt bereits im 52. Stück des Kreisblatts auf Herrn

Kratky rühmlichſt aufmerkſam gemacht worden.
Noack.

Die Billets zur Muſikaufführung,
Sonnabend den 26. Juli 1851, Nachm. 5 ÜUhr,

im Königl. Schauſpielhauſe zu Lauchſtädt,
ſind in Merſeburg bei Herrn Guſtav Lots am Markt
zu haben. Arnold, Cantor.

Ein Bücherſchrank wird zu kaufen geſucht das
Nähere bei Guſtav Lots am Markt.

10 Thaler Belohnung.
Jn der Nacht vom 4. zum 5. d. M. iſt hieſiger Ge

meinde eine ganz neue noch nicht in Gebrauch geweſene
Feuerleiter geſtohlen und über der Luppe in drei gleich zer
ſchnittenen Theilen gegen einander aufgeſtellt worden. Wer
uns die Thäter ſo namhaft macht, daß ſelbige zur Unter-
ſuchung gezogen werden können, erhält obige Belohnung.

Zöſchen, den 12. Juli 1851.
Stenzel, Richter.

Es wird zum ſofortigen Anzug ein mit guten Atteſten
verſehener Pferdeknecht geſucht.

Das Nähere iſt zu erfragen bei dem Herrn Schmiede-
meiſter Ehrlich in der Vorſtadt Altenburg.

Merſeburg, den 20. Juli 1851.

Es ſind 2 Bänke, welche ein Paar Tage nach dem
Kinderfeſte ſtehen geblieben waren in der hieſigen Bürger
ſchule abgegeben worden. Der rechtmäßige Eigenthümer
en dieſelben bei dem Schulkaſtellan daſelbſt in Empfang
nehmen.

mMarktpreiſe vom 19. Juli.
thl. g. pf. thl. ſg.pf. thl.ſg.! pf. thl. g. pf-Weizen 1 26 3 bis 2 Gerſte j 5 bis r z

Roggen 1 15 bis 1 18 91 Hafer bis 1 26
Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens' Erben.
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Diebſtahls an Nutzvieh außerordentlich mit Jahr Zuchthaus

mit 4 Wochen Gefängniß, h

Beilage zum 59. Stück des Merſeburger Kreisbl. 1851.
Schwurgerichts-Verhandlungen.

Naumburg, den 26. Juni 1851.
Jn der heutigen Schwurgerichtsſitzung erſchien auf der

Anklagebank
J. der Handarbeiter Friedrich Wilhelm Seyffert, 35 Jahr

alt, evangeliſch,
II. der Handarbeiter Benjamin Erdmann Langrock, 35

Jahr alt, evangeliſch,
aus Merſeburg und ſchon vielfach in Unterſuchung ge-

weſen und beſtraft, und zwar:
A. der Seyvffert

im Jahre 1832 wegen Betrugs mit 25 Ruthenhieben;
2) im Jahre 1835 wegen großen Diebſtahls mit 6 Mo-

naten Zuchthaus;
3) im Jahre 1836 wegen gewaltſamen Diebſtahls und

4) im Jahre 1837 wegen verſuchten Fiſchdiebſtahls mit
14 Tagen Gefängniß und Verluſt der NationalKokarde;

5) im Jahre 1837 wegen zweiten kleinen gemeinen
Diebſtahls mit 14 Tagen Gefängniß

6) im Jahre 1838 von der Anſchuldigung eines großen
Diebſtahls vorläufig freigeſprochen

7) in demſelben Jahre von der Anſchuldigung eines
großen Diebſtahls vorläufig freigeſprochen;

8) im Jahre 1839 wegen großen gemeinen und zwar
zweiten Diebſtahls mit 1 Jahr Zuchthaus und 20 Peitſchen-
hieben;

9) im Jahre 1840 wiederum vorläufig freigeſprochen
von der Anſchuldigung eines großen Diebſtahls;

10) in demſelben Jahre wegen körperlicher Verletzung
alb bei Waſſer und Brod;

11) im Jahre 1841 von der Anſchuldigung der Theil-
nahme an einem Diebſtahle vorläufig freigeſprochen W 9

ochen12) in demſelben Jahre wegen Diebſtahls mit 4
Gefängniß;

13) in demſelben Jahre von der Anſchuldigung körper-
licher Verletzungen vorläufig freigeſprochen

14). im Jahre 1842 wegen Schlägerei mit 14 Tagen
Gefängniß;

15) in demſelben Jahre wegen dritten großen, unter
Krſchwerenden Umſtänden verübten Diebſtahls mit 1 Jahr

Zuchthaus und Detention bis zum Nachweis der Beſſerung.
Dieſe letzte Strafe hat er verbüßt und iſt noch längere

Zeit detinirt geweſen, endlich auch als gebeſſert entlaſſen.
16) Jm Jahre 1845 iſt Seyffert wieder von der Anſchul

digung eines kleinen Diebſtahls vorläufig freigeſprochen worden;
17) in demſelben Jahre wegen Diebſtahls mit 1 Jahr

Zuchthaus; ß
18) im Jahre 1848 von der Anſchuldigung eines großen

gemeinen Diebſtahls vorläufig freigeſprochen
19) in demſelben Jahre wegen Beſchädigung fremden

Eigenthums mit 7 Tagen Gefängniß;
20) im Jahre 1849 wegen geſetzwidrigen Gebrauchs

eines geladenen Jagdgewehres mit 10 Wochen Gefängniß
21) Außerdem im Jahre 1849 im Großherzogthum

Mecklenburg wegen verſchiedener Diebſtähle in Unterſuchung
geweſen aber durch Erkenntniß vom 14. November 1850
vorläufig freigeſprochen.

B. der 2c. Langrock.
1) im Jahre 1830 wegen Diebſtahls und Veruntreuung

mit 40 Hieben und bis 1834 in der Corrections Anſtalt zu
Zeitz verwahrt;

33382820424545n)

2) im Jahre 1835 wegen kleinen Diebſtahls mit 14
Tagen Gefängniß

3) in demſelben Jahre wegen Diebſtahls unter erſchwe
renden Umſtänden und kleinen Diebſtahls mit 8 Wochen
Kon 30 Peitſchenhieben und Verluſt der National-

okarde;4) im Jahre 1836 wegen gewaltſamen Diebſtahls mit
1 Jahr Zuchthaus und 20 Peitſchenhieben;

5) im Jahre 1838 wegen Auflauerns mit 2 Jahr
Zuchthaus;

6) im Jahre 184k wegen eines großen und eines klei-
nen Diebſtahls, Entwendung eines Pferdes, Entweichung
aus dem Gefängniſſe und Widerſetzlichkeit gegen einen Be
amten mit 3 Jahr Zuchthaus, 20 Peitſchenhieben und De-
tention bis zum Nachweiſe ehrlichen Erwerbes

7) im Jahre 1846 wegen wiederholten gemeinen Dieb-
ſtahls mit 8 Wochen Gefängniß;

8) im Jahre 1847 wegen gewaltſamen Diebſtahls mit
2 Jahr Zuchthaus und Detention bis zum Nachweiſe ehr
lichen Erwerbes.

Vertheidiger des Seyffert iſt der Appellationsgerichts-
Referendar Kirchner und der des Langrock der Appellations-
gerichts- Referendar Paſchke. Es fungirt der Staats An-

walt Lauhn. zDer Gerichtsſchreiber, Appellationsgerichts- Referendar
Rohland, lieſt die Anklage vor. Sie lautet:

Jn der Nacht vom 24. zum 25. Februar e. wurde bei
dem Apotheker Vorpahl in Lauchſtädt ein Diebſtahl in der
Art verübt, daß der oder die Diebe in die nach dem Hofe

zu gelegene, zu ebener Erde befindliche Geſindeſtube einge
ſtiegen waren, nach dem eine Fenſterſcheibe zertrümmert und
ſo der Eingang in die Stube ermöglicht war. Aus dieſer
Stube kann man ohne Hinderniſſe in die Apotheke und eine
daran ſtoßende Stube gelangen. Jn der Apotheke war der
im Ladentiſche befindliche Geldkaſten gewaltſam erbrochen,
ebenſo auch in der Stube ein Schreibſecretair und ein Steh-
pult. An dem Ladentiſche war insbeſondere wahrzunehmen,
daß die Eröffnung jedenfalls mit einem ſtarken Meiſel er-
folgt war, da überall die Holzſplitter umherlagen. Entwen-
det waren außer 13 Pfv. Citronen- Bonbons etwa 14 bis
15 Thlr. baares Geld, worunter ſich namentlich ein preußi-
ſcher Darlehns-Kaſſenſchein, ein Zweithalerſtück und ver-
ſchiedene Münzſorten, namentlich auch ein altes Groſchenſtück,
ziemlich von der Größe eines Stückes befanden.

Es entſtand bei dem Gensd'armen Elouth in Lauchſtädt
ſofort der Verdacht, daß der Handarbeiter Seyffert, ein be
rüchtigter Menſch, bei dieſem Diebſtahl betheiligt ſein möchte,
weil er denſelben Abends zuvor etwa gegen 7 Uhr im Gaſt-
hofe zu Kleinlauchſtädt in Begleitung eines zweiten, ihm
nicht bekannten Menſchen bemerkt hatte, und es ihm beim
Weggehen aufgefallen war, daß dieſe Menſchen nicht ihren
Weg nach Merſeburg eingeſchlagen hatten. Der Gensd'arm
Clouth machte daher am folgenden Tage dem Polizeiſergeant
Ehrig von den Wahrnehmungen Mittheilung.

Bereits am 25. Februar c. war der Handarbeiter Seyf
ferth hier in Naumburg verhaftet worden, weil man ihn
Abends in der 9. Stunde bei dem unter Polizeiaufſicht be
findlichen Handarbeiter Drechsler in Begleitung eines zwei-
ten Menſchen Namens Langrock aus Merſeburg, vorfand,
und weil beide einen Zweck ihres Hierſeins nicht angeben
konnten, da Seyffert eine polizeiliche Legitimation nach Ar
tern zu gehen hatte, während nach der Legitimation des
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Langrock dieſer in Nebra Arbeit ſuchen wollte. Seyffert
führte bei ſich 7 Thlr. 6 Sgr. 7 Pf. und ein Sechskreuzer-
ſtück, ſowie 2 Schlüſſel, während Langrock 2 Thlr. 15 Sgr.
9 Pf. baares Geld, einen Schraubenſchlüſſel, ein Stück
Wachsſtock und ein Streich-Feuerzeug bei ſich hatte. Einen
Theil dieſes Geldes hatte er ſich bemüht, bei ſeiner Verhaf-
tung zu verſtecken und deshalb in den Mund genommen.

Jn dem Büreau des Vorpahl war von den Dieben ein
Schlüſſel zurückgelaſſen worden. Von dieſem Schlüſſel iſt
feſtgeſtellt, daß er nicht allein die Kommode des Seyffert
ſchließt, ſondern auch zu den Schlöſſern der Kommode be-
ſonders angefertigt worden iſt, während ein anderer bei
Seyffert vorgefundener Schlüſſel zwar auch zu den Schlöſ-
ſern der Seyffertſchen Kommode paßt, aber aus überzeugenden
Gründen nicht dazu gemacht worden zu ſein ſcheint.

Es iſt ferner ermittelt, daß Sevffert und Langrock am
Abend vor dem Diebſtahle im Gaſthofe zu Kleinlauchſtädt
geweſen, und als ſie den Gaſthof verließen, nicht nach Mer
ſeburg zugegangen ſind.

Hiermit ſtehen die eigenen Angaben des Seyffert im
Widerſpruch, da er Anfangs angab, am 25. Februar, dem
Tage ſeiner Verhaftung, mit dem Langrock, vorheriger Verab
redung gemäß, von Merſeburg weg nach Dürrenberg und
Corbetha gegangen zu ſein, von wo ſie des Nachmittags mit
der Eiſenbahn hierher gekommen. Abweichend hiervon hat
der Seyffert ſpäter angegeben, daß er Montags den 24.
Februar, Nachmittags 2 Uhr, mit Langrock von Merſeburg
weg nach Großgräfendorf gegangen ſei. Beim Eintritt in
die dortige Schenke habe er bemerkt, daß er ſeine Legitima-
tionskarte vergeſſen, weshalb er nach Merſeburg zurückgekehrt
ſei. Langrock habe nicht allein gehen wollen, ſei ihm daher
ein Stück auf der Straße gefolgt, ob er aber nach Hauſe
gegangen ſei, will Seyffert nicht wiſſen, obgleich er angiebt,
mit ihm guf dem Holzplatze bei Merſeburg am 25. Februar
früh wieder zuſammengetroffen und von da nach Dürrenberg
und Corbetha gegangen zu ſein. Jn Kleinlauchſtädt am
Abend des 24. Februar mit Langrock geweſen zu ſein, hat
Seyffert ſpäter zugeſtanden. Von da aus will er bis nach
Großgräfendorf gegangen ſein und in der Nacht ſeine Woh
nung wieder erreicht haben.

Ganz abweichend hiervon ſind die Auslaſſungen des
Handarbeiters Langrock, welcher beſtreitet, am 24. Februar
Abends in Kleinlauchſtädt mit Seyffert geweſen zu ſein,
vielmehr angiebt, daß er am 24. Februar Mittags 1 Uhr
nach Halle und von da aus nach Ammendorf gegangen ſei,
wo er die Nacht im Gaſthof zum Adler zugebracht habe.
Tags darauf will er über Schkopau die Saale entlang über
Beina nach Dürrenberg gegangen ſein und mit Seyffert erſt
in Corbetha zuſammengetroffen ſein.

Es iſt dieſer Punkt um ſo wichtkger, als feſtgeſtellt iſt,
daß Seyffert mit Langrock am 24. Februar in Bündorf
im Gaſthofe geweſen iſt, wo ſie zuſammen tranken und ſich
für Pferdehändler ausgaben. Unter dem Vorwande, einen
Fuchs auf dem Gute anzuſehen, entfernten ſie ſich von dort
und ließen ihren Begleiter, einen Kutſcher Götze, in der
Schenke zurück. Als dieſer etwa nach J Stunde die Schenke
auch verlaſſen wollte, ergab ſich, daß Seyffert und Langrock
die Zeche mit 6 Sgr. 3 Pf. ſchuldig geblieben waren, welche
Götze ſich ebenfalls zu zahlen weigerte.

Von dieſem Vorfalle hat der Langrock im Gefängniſſe
Mittheilung an Nebengefangene gemacht, namentlich bemerkt,
daß er und Seyffert in Bündorf den Hausknecht Götze
am 24. Februar verſetzt hätten und dann von Großgräfendorf
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nach Lauchſtädt zurückgekehrt ſeien, wo ſie gehandelt hätten
Nach einem Verhöre bemerkte er daher mit Rückſicht auf
den Diebſtahl:

„Nun gucken wir durch den Hanf,“
womit er ſagen wollte, daß ſie ſich gefangen hätten und
Alles wegen des Diebſtahls in Lauchſtädt ermittelt ſei. Dieſe
Ausſage des einen Mitgefangenen, worin ein verſtecktes Ge-
ſtändniß des Langrock enthalten iſt, wird unterſtützt durch
die Auslaſſung eines zweiten Mitgefangenen welchem der
Langrock eines Tages, als er aus dem Verhör gekommen,
mitgetheilt, daß er Seyffert geſprochen und ihm Vorwürfe
darüber gemacht, daß er geſtanden hätte. Seyffert habe ihm
jedoch erwiedert, der Rothkopf Götze habe Alles verrathen.
Auch von dem Diebſtahle in Lauchſtädt hat Langrock eines
Tages geſprochen und bemerkt, daß man ihn eines ſolchen
mit Seyffert beſchuldige, dabei aber gleich hinzugeſetzt:

„Na da iſt es bei mir kalt, da kriegen ſie nichts heraus.“
Hierzu kommt, daß Langrock nicht nur einen Schrauben

ſchlüſſel, ſondern auch Wachsſtock und Feuerzeug bei ſich
führte, und daß, wie der Augenſchein ergiebt, der Wachs
ſtock noch kürzlich gebraucht worden war.

Auf Grund aller dieſer in der Anklage enthaltenen That-
ſachen ſind

I. er 2c. Seyffert auf Grund der 88. 1167. und 1161.
des Strafrechts wegen erſten gewaltſamen und zugleich
vierten Diebſtahls,

II. der Langrock nach den 88. 1183. und 1159. des Straf-
rechts wegen zweiten gewaltſamen Diebſtahls

in den Anklageſtand verſetzt.
Nachdem die beiden Angeklagten anerkannt hatten die

oben bemerkten Strafen erlitten zu haben, befragte der Prä-
ſident die Augeklagten, ob ſie ſich für ſchuldig bekennen oder
nichtſchuldig ſeien.

Jhre Antwort lautete: ſie hielten ſich für unſchuldig. Einzeln und ſpeciell
über ihr Thun und Treiben am 24. Februar d. J. in der Nacht vom 24.
zum 25. Februar und am 25. Februar vernommen wiederholte der Seyffert
im Weſentlichen ſeine frühern Angaben, geſtand aber zu, bei ſeiner angeblichen
Rückkehr von Großgräfendorf nach Merſeburg Abends noch um 10 Uhr in
Lauchſtädt geweſen zu ſein, auch den Ort ſelbſt und die Vorpahlſche Apotheken
zu kennen. Von den bei Vorpahl zurückgebliebenen Schlüſſel beſtreitet er, ihn
zu kennen und behauptete ſeinen Kommodenſchlüſſel bei der Arretur hier bei
ſich gehabt zu haben. Das ihm abgenommene Geld wollte er im Spiel in
„Beina gewonnen und das Zweithalerſtück ſich etwa 8 bis 10 Tage vor ſei-
ner Verhaftung dort eingewechſelt haben.

Langrock geſtand heute zu mit Seyffert und Götze in Bündorf geweſen
zu ſein, will aber mit Seyffert nur bis dahin gekommen ſein, dann aber ſeinen
Weg beſonders genommen haben und nach Halle gegangen ſein die Nacht
aber in Ammendorf zugebracht haben. Obgleich ihm Seyffert ins Geſicht
vorhielt, daß er mit ihm in Kleinlauchſtädt geweſen und bis Großgräfendorf
gegangen ſei, blieb er jedoch bei ſeiner Behauptung ſtehen ſo daß Seyffert
erklärte, unter dieſen Umſtänden müſſe er glauben, Langrock ſei bei dem Dieb-
ſtahle in Lauchſtädt betheiligt Langrock blieb ferner dabei erſt in Corbetha
mit dem Seyffert zuſammengekommen zu ſein. Die Bekanntſchaft des Drechs
ler haben beide Augeklagten geſtändlich auf dem Zuchthauſe gemacht, und
müſſen beide noch zugeben, in der letzten Zeit keine Arbeit gehabt zu haben.

Es wurden hierauf 13 Zeugen vernommen von denen die meiſten ihre
frühern Ausſagen wiederholten, dieſelben aber hier und da noch vervollſtändigten.

Der Gerichtshof erkannte, nachdem die Zeugen größtentheils ihre Aus-
ſagen beſchwoxen und die Geſchwornen ihr Schuldig auf die ihnen geſtellten
Fragen ausgeſprochen hatten

daß die Handarbeiter Friedrich Wilhelm Seyffert und Benjamin Erdmann
Langrock, der Erſtere wegen gewaltſamen und zugleich vierten Diebſtahls,
der Letztere wegen nach vorheriger mehrfacher Beſtrafung wegen Diebſtahls
verübten zweiten gewaltſamen Diebſtahls in bewohnten Gebäuden, ein jeder
mit einer 20 jährigen Zuchthausſtrafe zu belegen, beide nach ausgeſtandener

Freiheitsſtrafe auf 10 Jahr lang unter Polizeiaufſicht zu ſtellen und die
Koſten der Unterſuchung zu tragen ſchuldig, indem er ausführte, daß das
neue Strafgefetzbuch vom 14. April c. obgleich es erſt am 1. Juli c.
Grſetzeskraft erlangen ſolle, nach Art. 4. des Einführungsgeſetzes als das
mildere Geſetz ſchon jetzt in Anwendung kommen müſſe.
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